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I. Amtlicher Teil

Bildung

Rundschreiben 02/25

Vom 19. Dezember 2024 
Gz.: 13-301-01

Reisekostenerstattung bei Schulfahrten

In Ergänzung zu den bestehenden Regelungen des Bundesreise-
kostengesetzes (BRKG), der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
des Landes Brandenburg zum Bundesreisekostengesetz (Bbg 
BRKGVwV) und der Auslandsreisekostenverordnung (ARV) 
gelten hinsichtlich der Kostenerstattung bei Schulfahrten im In- 
und Ausland nachfolgende Regelungen:

1. Die Teilnahme der fahrtleitenden oder begleitenden Lehr-
kräfte an einer Schulfahrt ist eine Dienstreise im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Bundesreisekostengesetzes (BRKG). Durch die 
Schulkonferenz wird darüber entschieden, ob eine Schul-
fahrt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Schul-
fahrtenbudgets bzw. durch Nutzung eines Freiplatzes (s. 
Ziffer 6) durchgeführt werden kann. Dabei darf die Nut-
zung eines Freiplatzes durch Lehrkräfte und sonstige Be-
gleitpersonen nur beschlossen werden, wenn dadurch eine 
Überschreitung des Schulfahrtenbudgets verhindert wird. 
Das durch die Schulkonferenz beschlossene Schulfahrten-
konzept stellt keine Beantragung oder Genehmigung im 
Sinne des Reisekostenrechts dar. Insofern sind die Schul-
fahrten, die entsprechend der v. g. Vorgaben durchgeführt 
werden können, vor Durchführung der Schulfahrt mittels 
eines Dienstreiseantrages im PTravel/REIKO-System zu 
beantragen.

2. Für mehrtägige Schulfahrten wird für die Verpflegungs-
mehraufwendungen ein Tagegeld nach den Regelbe-
stimmungen des BRKG gewährt. Für jede Nacht erfolgt 
eine Kostenerstattung nach den Regelbestimmungen des 
BRKG. Für die Dauer der Benutzung eines Beförde-
rungsmittels wird kein Übernachtungsgeld gewährt. Für 
eintägige Schulfahrten erfolgt keine Tagegelderstattung.

3. Notwendige Fahr-und Flugkosten für Schulfahrten wer-
den in Höhe des auf die Lehrkraft bzw. den Begleitperso-
nen entfallenden Kostenanteils erstattet. Bei Bahnfahrten 
werden die Kosten der zweiten Wagenklasse erstattet. 
Sofern triftige Gründe für die Benutzung eines priva-
ten Personenwagens vorliegen und diese vor Antritt der 
Dienstreise anerkannt worden sind, wird eine Wegstre-
ckenentschädigung gemäß § 5 BRKG gewährt.

4. Nebenkosten sind im Rahmen des zugewiesenen Schul-
fahrtenbudgets erstattungsfähig, soweit sie im Rahmen 

des genehmigten Programms tatsächlich notwendig sind 
und valide nachgewiesen werden. Dabei müssen Ausga-
ben für Nebenkosten bis zu 10 Euro pro Tag nicht nach-
gewiesen werden.

5. Sofern bei Schulfahrten ein Pauschalpreis entrichtet wird, 
werden die hierfür anfallenden Kosten erstattet. Beinhaltet 
ein Pauschalpreis nicht alle Bestandteile einer Schulfahrt 
(z.B. Fahrkosten), werden die entsprechenden Kosten 
hierfür gesondert erstattet.

6. Freiplätze können durch finanziell benachteiligte Schü-
lerinnen und Schüler genutzt oder anteilig auf alle Schul-
fahrtenteilnehmenden aufgeteilt oder durch Lehrkräfte 
bzw. sonstige Begleitpersonen genutzt werden, wenn die 
schriftliche Zustimmung aller Teilnehmenden gemäß Nr. 
6 Absatz 3 VV-Schulfahrten hierzu im konkreten Einzel-
fall bei Vertragsabschluss vorliegt. Bei Minderjährigen 
ist diese Zustimmung von den Eltern zu erteilen. Die 
Nutzung der Freiplätze für andere Zwecke (z. B. Kauf 
von Getränken, Gastgeschenken o.ä., Einzahlung auf das 
Klassenkonto etc.) ist nicht gestattet. Freiplätze dürfen 
von den Schulfahrtenanbietern nicht personengebunden 
angeboten werden. Erhalten Lehrkräfte über die Bereit-
stellung von Freiplätzen hinaus weitere Vergünstigun-
gen/Zuwendungen von dritter Seite ihres Amtes wegen, 
sind diese in der Reisekostenabrechnung anzugeben. 
Diese werden dann gemäß § 3 Abs. 3 BRKG auf die er-
stattungsfähigen Kosten angerechnet.

7. Beauftragte und nicht im Schuldienst stehende Begleit-
personen erhalten Reisekostenvergütung nach Maßgabe 
der vorgenannten Absätze.

8. Schulfahrten können genehmigt werden, wenn sie den 
Vorgaben der VV-Schulfahrten entsprechen und die er-
forderlichen Reisekostenmittel zur Verfügung stehen 
oder aus anderen Gründen keine Kosten entstehen (z. B. 
Inanspruchnahme von Freiplätzen).

9. Dieses Rundschreiben tritt mit Wirkung vom 01. Februar 
2025 in Kraft und tritt am 31. Januar 2030 außer Kraft. 
Die Regelungen dieses Rundschreibens gelten für die 
Schulfahrten, die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens be-
antragt werden.
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II. Nichtamtlicher Teil

Veröffentlichung der den belegten Plätzen  
entsprechenden Ausgleichsbeträge gemäß 

Kita-Leitungsausgleichsverordnung (KitaLAV)

Gemäß § 3 Absatz 1 der Kita-Leitungsausgleichsverordnung (Ki-
taLAV) vom 30. Oktober 2017 (GVBl. II Nr. 57) werden die den 
Trägern der Kindertagesstätten durch die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe zu gewährenden Ausgleichsbeträge im Amtsblatt des 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport veröffentlicht.

Die Ausgleichsbeträge richten sich nach den anteiligen unmit-
telbar entgeltbezogenen Aufwendungen des Arbeitgebers für 
eine Leitungskraft der fünften Entwicklungsstufe des zutreffen-
den Tätigkeitsmerkmals der Entgeltordnung für den Sozial- und 
Erziehungsdienst des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 

Anzahl der belegten Plät-
ze in der Kindertages- 
einrichtung

Zutreffendes Tätigkeits-
merkmal

TVöD SuE 

Arbeitgeberbrutto gem. TVöD 
SuE Stufe 5 (Jahr) in €

Ausgleichsbetrag 2025 / Jahr 
= Arbeitgeberbrutto
gem. TVöD SuE (0,0625 Stellen/ für 
12 Monate) in €

< 40 S 9 78.206,57 4.887,91
40-69 S 13 79.934,15 4.995,88
70-99 S 15 84.088,53 5.255,53

100-129 S 16 86.165,28 5.385,33
130-179 S 17 90.319,51 5.644,97

ab 180 S 18 97.589,38 6.099,34

(Kommunen) einschließlich aller vom Arbeitgeber zu tragen-
den Entgeltbestandteile und Nebenkosten. Maßgeblich für die 
jährliche Ermittlung des zutreffenden Tätigkeitsmerkmals ist 
das Jahresmittel der belegten Plätze der jeweiligen Kinderta-
gesstätte im Vorjahr, ausgehend von den Stichtagen nach § 3 
Absatz 2 Satz 4 und Absatz 4 der Kindertagesstätten-Betriebs-
kosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV).

Für das Jahr 2025 sind den Trägern der Kindertagesstätten ent-
sprechend der Anzahl der belegten Plätze ihrer Einrichtungen 
die nachfolgend angegebenen Ausgleichsbeträge zu gewähren: 
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